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Abend Ausgabe

Halle und Umgebung
Hakle den 17 September 1920

Ein neuer Tarif für die Straßenbahn
50 60 und 70 Pf Fahrten

Es drohen 3,6 Millionen Fehlbetrag
Den ſtädtiſchen Haushaltsausſchuß beſchäftigten geſtern wieder

eue Straßenbahnſorgen Die Straßenbahn rentiert nicht Man
at ſich ſchon für das laufende Etatsjahr mit einem Fehlbetrag

6 Millionen vertraut gemacht und dieſe Ziffer in den
gaushaltsplan eingeſtellt aber auch dieſe Rieſenſumme wird
och überſchritten werden Nicht wenizer als 15 000 Mark
ſetzt die Stadt gegenwärtig jeden Tag im Stra
enbahnbetriebe zu Für das ganze Jahr droht ein Ver

ſuſt von 3,6 Millionen alſo eine Million mehr als man be
jürchtet hat 12 Millionen Mark würden wir auf Grund ves
egenwärkigen Tarifs Einnahmen haben Aber die Ausgaben
jellen ſich auf 15,6 Millionen Erhöhung der Löhne Schmutzzu
lagen Vetretungen für Urlaub uſw haben die Ausgaben nicht
anweſentlich erhöht Die Straßenbahnverwaltung iſt deshalb
u der Ueberzeugung gekommen daß es mit dem gegenwärtigen
Einheitstarif von 59 Pf für die Fahrt und 60 Pf für Umſteigen
nicht weiter geht Man will zum Teilſtreckentarif zurückkehren
Die Straßenbahndeputation hat einſtimmig den Teilſtreckentarif
wieder einzuführen beſchloſſen Zwei Teilſtrecken ſollen
künftig 50 Pf drei Teilſtrecken 60 Pf und mehr
als drei Teilſtrecken 70 Pf koſte n Ebenſo will man
die Monatskarten anders regeln Monatskarten für
zwei Teilſtrecken ſollen 35 Mark koſten für alle
Teilſtrecken 45 Mark gegenwärtig war der Preis 40 Mark
Die Wochenkarten für Arbeiter will man auf 5 Mark erhöhen
ſtatt bisher 3,50 Mark die anderen Wochenkarten auf 6 Mark
die Schülerkarken auf 4 Mark Die Grenze für den Anſpruch auf
Arbeiterwochenkarten ſoll jedoch von 4000 auf 8000 Mark erhöht

werden Wer Sonntags Abends nach 10 Uhr die
Straßenbahn benutzt muß den doppelten Fahr
preis zahlen Man iſt dabei von der Erwägung ausgze
gangen daß z B nach Büſchdorf Sonntags Abends die Wagen
leer hinausfahren alſo Verluſt bringen daß ſie dagegen auf ver
Rückſahrt wenn das Publikum von den Tanzluſtbarkeiten zurück
kehrt den Verkehr kaum bewältigen können Die Straßenbahn
deputation glaubt es ſei eine Forderung der Billigkeit daß die
Leute die dort draußen Geld für Vergnügungen ausgeben zum
einem Fahrpreiſe fahren bei dem ſich Hin und Herfahrt für die
Straßenbahn bezahlt macht

Hinſichtlich der Fahrſcheinhefte ſoll eine recht er
freuliche Vergünſtigungz geſchaffen werden von der
man ſich rege Benutzung verſpricht Die Fahrſcheinhefte werden
künftig 11 Stück Fahrkarten enthalten aber es wird
nur ein Preis für 10 Stück erhoben ſo daß alſo 11 Fahrkarten
für zwei Teilſtrecken 5 Mark für drei Teilſtrecken 6 Mark und
für mehr Teilſtrecken 7 Mark koſten werden An Sonntagen
fällt Umſteigeberechtigung weg

Der Haushaltausſchuß erklärte ſich mit der Vorlage einver
ſtanden Die Fraktionen werden jedoch auf Grund der Vorlage
die geſtern nur dem Referenten zu Händen war noch heute in
beſonderen Sitzungen darüber eingehend beraten

Der ſtäötiſche Haushaltsausſchuß
hatte geſtern u a über das Rücktrittsgeſuch des Poli
zeidirektors Koenemann zu beraten Herr Koenemann
gehört zu den Beamten gegen die wegen der Vorgänge in den
Kapptagen ſchwere Beſchuldigungen erhoben wurden Das Diſ
ziplinarverfahren hat zwar die Haltloſigkeit jener Vorwürfe er
geben aber Herr Koenemann iſt der Anſicht daß nachdem ihm
von den Unabhängigen ſchärſſter Kampf angeſagt iſt eine er
ſprießliche Tätigkeit ſich kaum noch werde ermöglichen laſſen
Er will zurücktreten und eine Stelle als Staatsanwalt in Altona
annehmen Die Stadt ſoll ihm aber die Koſten der Ueberſied
lung erſtatten und eine Entſchädigung zahlen angeſichts der Tat
ſache daß er infolge der Wohnungsnot auf etwa ein Jahr hinaus
doppelten Haushalt führen muß Ferner macht er geltend daß
er als Polizeidirektor in Gruppe 11 ſtand während er als Staats
anwalt nur nach Gruppe 10 bezahlt wird Herr Koenemann hat
zunächſt eine hohe Abfindung verlangt ſie iſt jedoch durch Ver
handlungen mit dem Magiſtrat auf 15 900 Mark herabge
ſetzt worden Der Haushaltsausſchuß kam nach eingehender
Ausſprache zu der Ueberzeugung daß man in den ſauren Apfel
werde beißen müſſen Er nahm die Vorlage an

Eine zweite wichtige Vorlage betraf unſer Anſchlag
weſen Die Mehrheit der Stadtverordneten hatte beſchloſſen
das ſtädtiſche Anſchlagweſen in eigene Regie zu nehmen aber der
Magiſtrat iſt aus verſchiedenen Gründen in erſter Linie aus
praktiſchen Erwägungen finanzieller Art zu der Ueberzeugung
gekommen daß ſich die Sache zum 1 Oktober noch nicht einführen
läßt ohne daß die Stadt Schaden erleidet Er ſchlägt deshalb
nach dem Muſter von Magdeburg und Nürnberg gemiſcht
wirtſchaftlichen Betrieb vor Nach dieſem Syſtem ſoll
das Anſchlagweſen weiter auf zwei Jahre verpachtet werden
Der Pächter zahlt ſtatt bisher 11000 Mark jährlich
15 000 Mark und von dem Gewinn der über dieſe 15000
Mark hinaus erzielt wird gibt er der Stadt
85 Prozent ab 35 Prozent verbleiben ihm Er
unterſteht dabei jeder Kontrolle der Stadt Zum Vergleich ſei
bemerkt daß der Pächter in Magdeburg 18 000 Mark und 50
Proz in Nürnberg 20 000 Mark und 65 Proz zahlt Jn der
Ausſprache wurden von den Unabhängigen dieſe Vorſchläge be
kämpft Man verlangte ſofortige Einführung der ſtädtiſchen Regie
Uebernahme der Ankleber auf die Stadt uſw Jn abſehbarer
Zeit möge die Stadt ſich dann auch noch eine eigene Druckerei
ſchaffen Jn den erſten Jahren werde man ja keine nennenswerten
Ueberſchüſſe machen aber hernach werde das ein großartiges Ge
ſchäft werden Die bürgerlichen Stadtverordneten und die Mehr
heitsſozialiſten hielten es jedoch aus praktiſchen Erwägungen
heraus für richtiger auf zwei Jahre hinaus den gemiſchtwirt
ſchaftlichen Betrieb einzuführen Jn dieſer Zeit wo die Stadt
Einblick in das Plakatweſen gewinne könne man die nötigen
Erfahrungen ſammeln um hernach die eigene Regie einzurichten
Gegenwärtig ſei das ſchlechterdings unmöglich denn die kauf
männiſche Verwaltung des Anſchlagweſens könne nicht einfach
irgend einem ſtädtiſchen Bureau angegliedert werden dem dafür
dis nötige geſchäftliche Beweglichkeit fehle Mit allen gegen die
Stimmen der Unabhängigen wurde deshalb die Einführung des
gemiſcht wirtſchaftlichen Betriebes beſchloſſen Der Magiſtrat wies
dabei den Vorwurf zurück als ob er irgendwie die Sache ver
ſchleppt habe Es ſei ſeit Monaten daran gearbeitet Aber die
Zeit ſei wirklich zu kurz um der Grundlage der ſtädtiſchen Regie
das Plakatweſen ſo zu ordnen daß die Stadt keinen Schaden
erleidet
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Sonſt wurden noch eine Anzahl kleinerer Vorlagen verhandelt
Militäranwärter ſollen künftig Umzugskoſten erhalten Für die
Transportierung von Unterkunftsgegenſtänden nach der Turnhalle
zur Aufnahme von durchreiſenden Abſtimmungsberechtigten waren
335 Mark zu bewilligen Eine Stiftung von 3000 Mark wurde
angenommen ferner ein Legat von 5 139 Mark für Grabpflege
dagegen ein anderes Legat von 3000 Mark mit dem die Pflege
von 4 Gräbern und noch andere Verpflichtungen verbunden waren

abgelehnt Zum Provinzialturnlehrertaz bei dem
hier Spiele ſtattfinden bewilligte man 1000 Mark ferner für
eine Orientierungstafel auf dem Galgenberge 5000 Mark Sie
ſoll zu gleicher Zeit die von der Stadt vertraglich übernommene
Ehrung des verſtorbenen Vorſitzenden des Ver
ſchönerungsvereins Amtsgerichtsrat Bindſeil
darſtellen auf einem Rohporphyrſockel eine Tafel mit Jnſchrift
Schließlich wurde noch der Betrag von 3500 Mark für die Her
ſtellung einer Arbeitsgrube für das Automobil der Feuerwehr
Süd genehmigt

Demokratiſche irbeiter
und Angeſtellte

Die demokratiſche Arbeiter und
unter zahlreicher Beteiligung vor kurzem zegründet hat hält
am Donnerstag dem 23 September abends s Uhr im

Angeſtelltengruppe die ſich

oberen Thaliaſaal ihre erſte Mitgliederverſamm
Uung ab Die Tagesordnung lautet

1 Beſprechung über das Arbeitsprogramm
2 Vortrag des Gewerkſchaftsſekretärs W Pietz

1 Beiblatt zu Ur 436 der Saale Zeitung Freitag 17 September 1020

Handwerker muß enbenfalls einen ſtaatlichen Schutz erhalten
der ihm die gleichen Pflichten aber auch die gleichen Rechte
jedes anderen Staatsbürgers ſichert Die Bitte des Hand
werkermeiſtervereins geht dahin im Reichstag durch ihre
Parteivertreter die berechtigten Wünſche des Handwerks
energiſcher zu vertreten als dies bisher vom Reichstag ge
ſchehen iſt Es müſſen ſowohl in der Frage des Vermögens
zuwachſes als auch in der Frage des Reichsnotopfers Wege
gefunden werden die das Handwerk oder ſeine Rentnex
lebensfäbig erhält

Stadtverordneten
1920 nachm 4 Uhr

Tagung für die Sitzung der
am Montag den 20 September

Oeffentliche Sitzung 1 Wahl zweier beſoldeter
Stadträte 2 Annahme eines Vergleichs 3 Aenderung des
Fahrgeldtarifs für die Straßenbahn 4 Verpachtung des An
ſchlagweſens /6 Beteiligung an der mitteldeutſchen Bau
zentrale 7 Mittelbewilligung für Kleinwohnungen 8 Auf

9 Unterſtützung von oſtim
10 Annahme eines Vermächtniſſes 11 An

12 Annahme einer Erbſchaft 13 He
Wo warſtellung einer Orientierungstafel

mungsberechtigten
nahme eines Wenn

V T 7 r D 2ſtellung einer Arbeitsgrube in Feuerwache Süd 14 Zu n
de Vror Turnlehrer verein 5 Eoewäh ung n Un u Jden o rov LUr rerr r C N 15 J v 44 ahrung p 31 J

17 Geſuch um Um
18 Geſuch um Errichtung einer 3

16 Vervachtung einer
rung techniſcher Beamten

u

Haſtwirtichaft

gewerkſchulklaſſe 19 Geſuch um Abſtellung von Mängeln in Be
heizung von Schulen 20 Beſchwerde über das Wohnungsamt
21 Geſuch um Zuweiſung einer Wohnung 22 Geſuch um Wieder
einſtellung Hierauf Nichtöffentliche Sitzung

Der Stadtnerordneten Vorſteher Hennig
Stcdtgymnaſium Die Reifeprüfung beſtanden am letzten

Mittwoch die Oberprimaner Hans Clemens Medizin Kurt Diff
ring Baufach Johannes Felgenträger Theologie Jo
hannes Geiler Jngenieurwiſſenchaften Erich Henſchel Kauf
mannſchaft Friedrich Mußmann Rechts und Staatswiſſen
ſchaften Ernſt Nicclas Schauſpielkunſt Hans Richter Berg
fach Erich Schillat Bankfach Kurt Sommer Rechts undDemokratie und Arbeiterſchaft

3 Vortrag des Handl Geh Paul Leidenfroſt
Demokratiſches Angeſtelltenrecht

4 Wahl des erweiterten Vorſtandes
5 Verſchiedenes

Exirabeiträge werden durch die Arbeiter und Angeſtellten
gruppe nicht erhoben Wir bitten unſere Mitglieder aus Arbeiter
und Angeſtelltenkreiſen recht zahlreich zu dieſer Verſammlung zu
erſcheinen Herr Eewerkſchaftsſekretär Pietz und Herr Paul
Leidenfroſt erſterer ein anerkannter Arbeiterführer und letzterer
Führer unſerer hieſigen Angeſtelltenſchaft wurden wie aus der
Tagesordnung erſichtlich ſprechen Freunde unſerer Beſtrebungen
ſind willkommen

rer

Vereins und Verſammlungskalender der
Dentſch Demokratiſchen Partei

Montag den 20 September abends 8 Uhr im Hotel zur Börſe
Markt 8 I 3 Vortragsabend im politiſchen Unterrichts
kurſus Herr Generalſekretär Dornblüth ſpricht über
das Thema Sozialismus oder Demokratie
Wir bitten unſere Mitglieder hauptſächlich auch die Ver
trauensleute ſich recht rege an dieſen Vortragsabenden zu
beteiligen Eintritt frei

Halliſcher Lehrer Verein
Jn der Verſammlung am 14 September ſprach Herr Lehrer

Kluge aus Leipzig über Weltliche Schule und Mo
ralunterricht Er zeigte an den ſächſiſchen Verhältniſſen
wie durch die Bibelkritik und die Forderung eines kindertüm
lichen Unterrichts eine Kritik am Religionsunterrichte hervor
geruſen würde die ſchließlich auf eine radikale Löſung drängte
Die Schule kann nur frei werden wenn der Zuſammenhang mit
der Kirche gelöſt wird das Ziel der Staatsſchule kann nur der
23 ſittlichen Grundſätzen handelnde Bürger ſein Das drücken
auch die Leipziger Theſen aus die die weltliche
Schule fordern Jn ihr ſind die Kinder nicht im Sinne eines
religiöſen Bekenntniſſes zu beeinſfluſſen der konfeſſionelle Unter
richt kann außerhalb des Rahmens der Schule von den betreffen
den Religionsgemeinſchaften erteilt werden Auch der Deutſche
Lehrer Verein erklärte ſich mit einer geringen Majorität für
die weltliche Schule Der ſächſiſche Begriff der weltlichen Schule
unterſcheidet ſich von der weltlichen Schule des Schulkompromiſſes
in Artikel 146 149 der Reichsverfaſſung da er religiöſe Stoffe
aus dem Unterricht nicht ausſcheidet Sie werden vielmehr der
ſittlichen Lebenskunde zugewieſen die nicht den dog
matiſch trockenen Moralunterricht Frankreichs nachahmen will
Vielmehr ſoll die Schule auf den ſittlichen Grundſätzen der
ſozialen Gerechtigkeit aufgebaut in allen Stunden zu tätiger
Sittlichkeit anregen bei Anläſſen in kindertümlicher Weiſe ſitt
liche Probleme aufrollen auf der Oberſtufe in der ſittlichen
Lebenskunde ein Syſtem ſchaffen Jndem von den Lebensgemein
ſchaften ausgegangen und dabei von der Keimzelle der Familie
zum Menſchheitsgedanken aufgeſtiegen wird erhält das Kind
lebendige Einblicke in die Sittlichkeit die eben überall aus den
ſozialen Verhältniſſen erwächſt Hier iſt auch die Stätte für die
geſchichtliche Einführung in die verſchiedenen Religionen wobei
vor allem die Geſtalt Jeſus als des Predigers der
Nächſtenliebe in der edlen Brüderlichkeit hervortritt So
wird das Kind zwar nicht mit 14 Jahren ein gläubiger Kirchen
chriſt ſein aber es wird die Sehnſucht gewinnen ſich ſelbſt eine
Weltanſchauung zu erarbeiten Zum Schluß zeigte der Vor
tragende an einer Skizze aus dem Unterricht wie die ſittliche
Gemeinſchaft der Familie in lebendiger ſtimmungsvoller Weiſe
behandelt werden kann

An der lebhaften Beſprechung beteiligten ſich auch die ge
ladenen Gäſte Während ein Teil der Redner ſich für die welt
liche Schule einſetzte betonten andere die notwendige Zen
tralſtellung der Religion in der Schule undhielten am konfeſſionellen Charakter der Schule feſt

Handwerkermeiſter Verein
Gegen die übermäßige Steuerbelaſtung des Handwerks

richtet ſich eine Eingabe die der hieſige Handwerker
meiſterverein an das Finanzminiſterium die Reichs
tagsfraktionen und beſonders an die Reichstagsabgeordneten
unſeres Wahlkreiſes geſandt hat Es heißt darin u

Bei den zurzeit in Umlauf geſetzten Veranlagungs
ſchreiben zur Vermögenszuwachsſteuer und zum Reichsnot
opfer zeigt ſich daß die Finanzämter auf Beitreibung mög
lichſt hoher Steuerbeträge bedacht ſind Dadurch wird der
Gewerbe und Hausbeſitzerſtand ſo ſchwer geſchädigt daß es
fraglich iſt ob er die ihm auferlegten Laſten noch tragen
kann Wenn nun einmal Steuern bezahlt werden müſſen
ſo müſſen dieſe auf die Allgemeinheit abgewälzt werden
Deshalb fort mit allen Sonderſteuern wie Gewerbeſtener
und fort mit der De prung im deren gelet welche
den Gemeinden das Recht 4 t Realſteuern oder Zuſchläge
zu ſolchen zu erheben Noch ſchlimmer werden ſich die Ver
hältniſſe für das Handwerk bei der Aufſtellung des Ver
mögenszuwachſes und des Reichsnotopfers geſtalten Der
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Staatswiſſenſchaften Walter Spigaht Rechts und Staatswiſſen
ſchaften Franz Zwanzig Landwirtſchaft Die Prüflinge deren
Namen geſperrt gedruckt ſind wurden von der mündlichen Prüfung
befreit

Der Vürgerverein Süd und Weſt hielt am Mittwoch im
Bäckerinnungshauſe ſeine erſte Sitzung nach der Sommerpauſe
ab Der Vorſitzende Herr Mittelſchullehrer Bogen ging in
einem Rückblick auf die wichtigſten kommunalvpolitiſchen Ereig
niſſe ein Jn der Ausſprache wurde beſonders die Oberpräſi
dentenangelegenheit die wiederholte Beſetzung des Polizei
direktorpoſtens die Auflöſung des Arbeiterrates und die Ent
ſchädigung für Verwaltung ſtädtiſcher Ehrenämter beſprochen
Man konnte ſich der Anſicht nicht verſchließen daß ſich allent
halben ein Zug nach Radikaliſierung in der ſtädtiſchen Verwal
tung bemerkbar mache Von den kommenden Stadtverordneten
wahlen erhofften die Linksradikalen eine weitere Stärkung ihrer
Stellung im Stadtparlament dem müſſe durch rege Arbeit aller
bürgerlichen Kreiſe ein Damm entgegengeſetzt werden Dieſe
Gedanken leiteten zur Frage des Bürgerbundes über Als
einen großen politiſchneutralen Bund den man begrüßen würde
Vorläufig wird der Verein jedoch eine abwartende Haltung ein
nehmen Es wurden dann noch verſchiedene Mißſtände in der
Stadt zur Sprache gebracht Der Mühlgraben in der Robert
Franz Straße bedürfe einer gründlichen Reinigung auf dem
Riebeckplatz und in der Großen Ulrichſtraße ſeien Bedürfnis
anſtalten recht notwendig die Straßenreinigung laſſe viel
wünſchen übrig das Baden an verſchiedenen Stellen der freien
Saale mache einen recht üblen Eindruck Endlich wurde be
ſchloſſen für die Wiederinſtandſetzung des Heidefriedhofs einen
Beitrag zu leiſten

Möbelierte Zimmer für die jüngſt endlich heimgekehrten
Kriegsgefangenen und die erſt kürzlich aus den Lazaretten
entlaſſenen Kriegsbeſchädigten die zu dem an unſe er Univerſität eingerichteten furſtiſchen Zwiſchenſemeſter hier ein

getroffen ſind fehlen immer noch in größerer Anzahl Es wird
deshalb nochmals und dringend um baldige Anmeldung ver
fügbarer möbelierter Zimmer an Juwelier Tittel hier
Schmeerſtraße 12 gebeten Anmelde Vordrucke ſind dort vor
rätig Es wäre doch ſehr bedauerlich wenn dieſe beklagens
werten Opfer des Weltkrieges die koſtſpielige Reiſe zum juri
ſtiſchen Zwiſchenſemeſter nach Halle vergeblich unternommen
hätten bloß weil ſie kein Unterkommen finden

Wiederaufflackern des Schuppenbrandes Jn letzter Nacht
wurde die Feuerwehr nochmals nach der alten Brandſtelle in der
Schmiedſtraße gerufen

Befreiung eines Spitzbuben durch Arbeiter Ein Fahrrad
dieb der durch Zivilperſonen in der Poſtſtraße feſtgenommen
wurde iſt durch hinzukommende Arbeiter wieder befreit worden
Hierbei entſtand ein größerer Menſchenauflauf

Handtaſchenräuber Am 6 Septbr gegen 7,30 Uhr abends
wurde einer Dame in der Richard Wagner Straße in der Nähe
der Stephanſtraße eine ſchwarze Samthandtaſche mit ſilbernem
Bügel und ſilberner Kette entriſſen Die Täter 2 junge Leute

in der Richtung Stephanſtraße Wettiner Straße entkommen
er über die Täter oder den Verbleib der Handtaſche Angaben

machen kann wolle dies umgehend bei der Kriminalvpolizei Drey
hauptſtraße 4 Zimmer 20 oder 71 tun

Der Deutſch Nationale Handlungsgehilfen Verband begeht am
Sonntag den 19 d Mts im Hofjäger Lindenſtraße fein
24 Stiftungsfeſt Ein reichhaltiges Feſtvrogramm iſt gewählt
Als Mitwirkende hat die Ortsgruppe Herrn Curt Wilke ehem
Mitglied am hieſigen Stadttheater ſowie das Halliſche Solo
quartett gewonnen Der Beginn der Feier iſt auf nachmittag
3 Uhr feſtgeſetzt

Leichtathl Abteilung V f L Halle 96 Sonnabend den
18 d 8 Uhr im Klubhaus wichtige Verſammlung Ab
ſeitiges Erſcheinen iſt notwendia

Die beiden U T Lichtſpiele bringen Luſtſpiele mit dem uner
müdlichen Leo Penkert in den Hauptrollen Er ſie und
der Dackel und Eine Partie 66 lauten die verheißungs
vollen Titel Jn dem U Lichtſpielhaus Alte Promenade gibt
es außerdem einen großen Senſationsfilm Das Geſetz der
Wüſte mit Heinrich Peer in der Hauptrolle und im U T
Lichtſpielhaus Leipziger Straße Das Abenteuer einer
Amatone ein Film nach Art des Kinderraubs im Zirkus
Buffalo

Jn den Lichtſvielen iſt wieder einmal der beliebte
Friedrich Zelnik in dem Abenteurer Film Der Aben
teurer von Paris Gaſt Thea Steinbrecher ſpieltdie r in der luſtigen Geſchichte von der Liebe und

Koffer
Das Walhoalla Lichtſpiel Theater eröffnet mit der Auffüh

rung des zweiteiligen Filmes Der geheimnisvolle
Schatten Die Sühne das gewaltige Filmwerk Jude das 26 Akte in 6 Abteilungen enthält und 6 Wochen hin
tereinander den Spielplan beterrſchen wird Daneben bietet es
noch das fünfaktige Schauſpiel er auſpieler der

erzogin in deſſen Hauptrollen bekannte Kräfte wie
äthe Dorſch Harry Liedtke Heinrich Schrot b

und Poldi Müller beſch at ſind

Kunſt und Wiſſenſchaſt in Halle
Stadttheater Heute Freitag abends 7 Uhr gelangt das

deutſche Märchen Königskinder von Rosmer mit der Muſtk von



Sonnabend Hoheit tanzt Walzer
Sonntag nachmittag 3 Uhr wird als Volksvorſtellung bei kleinen
Pumperodinck zur Aufführung

Preiſen von 3 Mk das Luſtſpiel Feming gegeben Sonn
14 kend 7 Uhr Tannhäuſer Montag Als ich noch im Flügel

eide
Claudio Arrau Konzert Der jugendliche Klaviermeiſter der

ſich nach den letzten Preſſeſtimmen jetzt ſchon zu den bedeutendſten
Pianiſten zählen darf gibt Donnerstag den 23 September in
der Loge zu den drei Degen Paradeplatz ſeinen hieſigen Kla
vierabend mit Werken von Bach Beethoven Brahms und Chovin
Da der Logenſaal nur 600 Sitzvplätze faßt iſt es geboten ſich recht
zeitig mit Karten zu verſorgen bei Reinhold Koch Hofmuſika
lienhandlung Alte Promenade l1a

ConſéeTrunk Konzert Der bekannte Münchener Bariton
Conſése wird in Begleitung des erfolgreichen Liederkompo
niſten Trunk Mittwoch den 29 September in der Loge zu den
drei Degen einen Liederabend geben Karten bei Reinhold

toch

Familien Nachrichten
Geboren Poſtſekretär G Helm Halle Poſtſekretär

Vilhelm Baum Elſterwerda Studienrat Dr Letz
Fisleben Otto Bucher Halle

Verlobte Lydia Bitzmann Otto Oswald Halle Alice
Reinicke Kurt Hirſchfeld Halle Gertrud Bärwald Halle
Fritz Reſchke Bahnhof Klitzſchmer Friedel Naumann Paul
Ackert Halle

Vermählte Dr med Martin Franke Eliſabeth Baumeier
erſeburg Adolf Ziegler Martha Krüger Halle Alfred
Valther Marie Schumann u Martin AbichtTharlotte Frahnert Weißenfels Erwin Kleiner Eliſabeth
ippert Halle

Geſtorbken Frau Antoinette Brückner Halle Karl Weiß
Hotthelf Eſſer Halberſtadt Rentner Friedrich Becker Quedlin
zurg Lokomotivführer Albert Thiemecke Bitterfeld Dr med
tiemann Düden Kaufmann Hermann Treſſelt Quenſtedt

Mitteldeutsche Privat Bank A G
Amtliche Kekanntmachnungen

Bekanntmachung
Nr Flachs 10

wer Seſchlagnahme Verwendung und Veräußerung von Flarhs
troh Flachs und Ramie m T Erzeugniſſen aus Flachs und

amie
Vom 18 Juni 1925

Mit Zuſtimmung der Reichsſtelle für Textilwirtſchaft wird auf
Hrund der Verordnung über wirtſchaftliche Maßnahmen für die
Uebergangswirtſchaft auf dem Textilgebiet vom 1 Februar 1919
ReichsGeſetzblatt S 174 und der Bekanntmachung üher die Be
ugniſſe der Reichsſtelle für Textilwirtſchaft und der Reichswirt
zhaftsſtellen auf dem Textilgebiet vom 1 Februar 1919 Reichs
Heſetzbl S 175 folgendes angeordnet

s 1
Beſchlagnahme

Beſchlagnahmt ſind
a alles Flachsſtroh ungeröſtet und geröſtet Die Beſchlagnahme

erſtreckt ſich nur auf den Halm jedoch nicht auf die Frucht
Leinſaat

alle Arten von ganz oder teilweiſe ausgearbeitetem Flachs
Flachsfaſern Langflachs Flachswerg und Ramie ſowie die

bei deren Be und Verarbeitung entſtehenden Abfälle aus
genommen Strohſcheben und Fabrikkehricht
alle Halberzeugniſſe Garne ganz oder teilweiſe aus den
unter Buchſtaben b bezeichnelen Rohſtoffen ſowie die bei der
Verarbeitung dieſer Halberzeugniſſe entſtehenden Abfälle

Füden s 59

Wirkung der Beſchlagnahme
Die Beſchlagnahme hat die Wirkung daß die Vornahme von

veränderungen an den von ihr betroffenen Gegenſtänden auch
eder Wechſel im Gewahrſam ſowie jedes Rechtsgeſchäft über dieſe

vrboten iſt und daß rechtsgeſchäftliche Verfügungen über dieſe
Gegenſtände nichtig find ſoweit ſie nicht auf Grund der folgenden
Anordnungen erlaubt werden Den rechtsgeſchäftlichen Ver
fügungen ſtehen Verfügungen gleich die im Wege der Zwangs
vollſtreckung oder Arreſtvollziehung erfolgen

Die Beſitzer der beſchlagnahmten Gegenſtände ſind zu pfleg
licher Behandlung verpflichtet

S 3
Bearbeitungserlaubnis

Trotz der Beſchlagnahme iſt erlaubt
2 das Röſten des Strohes und das Ausarbeiten der Faſer aus

dem Sir im eigenen Betriebe
b das Bleichen und Färben aller Garne

S 4
Verarbeitungserlauhnis

Die Herſtellung von Garnen Zwirnen und Fertigerzeugniſſen
ganz oder teilweiſe aus Flachs oder Ramie iſt nur auf Grund eines
Ezlaubnisſcheines der eichswirtſchaftsſtelle für Flachs Berlin
SW 19 Kraufenſtraße 25/28 geſtattet Die Erlaubnis kann an
Bedingungen geknüpft werden

8 5
Veräußerungserlaubnis für Rohſtoffe

e Bei Rohſtoffen 12 und die aus dem Ausland eingeführt
ſind iſt die Veräußerung und Lieferung nur mit Genehmigung

der Reichswirtſchaftsſtelle für Flachs geſtattet
F Sie im Jnland erzeugten Rohſtoffe gilt folgendes

Flachsſtroh und alle Flachsfaſern mit Ausnahme der Ab
fälle dürfen nur an die Deutſche Flachsbau Geſellſchaft Ber
lin SW 19 Krauſenſtraße 25/28 oder an Perſonen ver
äußert und geliefert werden welche einen ſchriftlichen Aus
weis des BaſtfaſerHauptausſchuſſes oder der Reichswirt
ſchaftsſtelle für Flachs über die Berechtigung zum Aufkauf
beſitzen Sie müſſen der Deutſchen Flachsbau Geſellſchaft
oder deren Aufkäufer zum Kauf angeboten werden
Abfälle die bei der Be und Verarbeitung der im S 1b be
zeichneten Flachsfaſern oder bei der Verarbeitung der im
s 1b bezeichneten Flachsfafern oder bei der Verarbeitung
der im S 10 bezeichneten Halberzeugniſſe entſtehen dürfen
nur an die LeinengarnAbrechnungsſtelle Berlin
SW 19 Krauſenſtraße 25/28 oder an Perſonen oder Fir
men veräußert und geliefert werden welche einen ſchriftlichen
Ausweis dieſer Stelle über die Berechtigung zum Aufkauf
beſitzen

s 6
Veräußerungserlaubnis für Flachshalberzeugniſſe

Die Veräußerung und Lieferung der im S 1e bezeichneten
Garne iſt nur an die LeinengarnAbrechnungsſtelle G oder an
die von ihr bezeichneten Empfänger geſtattet

ß 7

b

e

Ausnahmen
Ausnahmen von dieſer Bekanntmachung können auf ſchrift

liche mit eingehenber Begründung verſehene Anträge durch dieReichswirtſchaftsſtelle für Flachs hewillige werden

J 2

Jodannes Hammelmann Halle Poſtſchaffner Puhlmann Tor
gau

Lebensmittel Kalenöer
Städtiſcher Verkauf von Kerzen Bratfett Trockenei Malz

extrakt Roßgulaſch oder Fleiſch und Wurſtkonferven in der Ta
ſamtſchule am Sonnabend den 18 September 1920 Zugelaſſen
zum Einkauf werden die Jahaber der Lebensmittelſcheine mit den
Nummern 20 001 bis 27 500 vormittags von s bis 1 Uhr Gegen
Vorlage des Lebensmittelſcheines können an jeden Haushalt vier
Kerzen zum Preiſe von 4,50 Mk für vier Stück ferner an jede
Perſon aller Haushalte 4 Pfund Bratfett zum Preiſe von 6 Mk
für das halbe Pfund eine Doſe Malzextrakt zum Preiſe von 4,30
Mark 50 Gramm Trockenei Erſatz für 5 Eier zum Preiſe von
4 Mk und eine Kilodoſe Roßgulaſch zum Preiſe von 11 Mk
oder eine Kilodoſe Fleiſch und Wurſtkonſerven zum Preiſe von
z Mk abgegeben werden Die Roßfleiſchkonſerven ſind auf dem
ſtädtiſchen Schlachthofe und unter ſtädtiſcher Aufſicht hergeſtellt
worden Abgezähltes Geld iſt bereitzuhalten

Predigt Anzeigen
16 Sonntag nach Trinitatis den 19 September 1920

Sammlung für den Sittlichkeitsverein
Abkürzungen Abendmahl Kindergottesdienſt

Bibenu7 e
L Frauen 8 Knoblauch 10 Bauke A derſ 11 K

Kirche Fritze 115 K Ref Realgymn Knoblauch 10 Klinik
kavelle Knoblauch Donnerstag 818 Wochenandacht Marthahaus
Sophienſtr 6/8 Koepp

Ulrich 8 Schütz 10 Herm Wagner 116 Francke K Martin
ſchule Schütz 2 K Kirche Herm Wagner

St Ulrich Oſt 10 Schütz Krondorfer Str 6a 1128 K
Thiede daſelbſt

Moritz s Keller 10 Voigt
Keller

Domkirche ref Gem
werth Freitag 8 Lang

Laurentius 8 Hagçemeyer 10 Förſter A derſ 1116

1122 K derſ Hoſpitat
10 Lang 118 K Baumann s

Förſter Dienstag 8 B Gemeindehaus Förſter
Stephanus 8 Ett 10 Hagemeyver 1122 K Hagemer

Jeden Mittwoch 3 Miſſ Nähver Gemeindehaus Freitag
Mütterabend Gemeindehaus Hagemeyer

Diakoniſſenhaus 10 Jahresfeſt und Schweſterneinſegnug
Feſtprredigt D Saltzwedel Stettin Bethanien ne

Paulus 8 Roenneke 10 v Broecker 1128 K Hah,
land 2 K v Broecker 354 Hanna Eemeinſchaft Mittw 5
Schuwann Kirche Miſſtunsfeſt Aben 8 im Gemeindehqus
Verſ mit Lichtbildern

St Georgen 8 Giſeke 10 Hell mann
Riebeckſtift 10 Vik Jahr
Johannes 8 Kindervater 10 Butz 1118 K Tiſcher

K Butz 2 K Faßmer tStadtmiſſion abds 84 Erangeliſationsverſ Winterher
Dienstag 84 Gemeinſch Stde

Evang luther Gemeinde Weidenplan 4
Predigt Wottrich 234 Chriſtenlehre

Chriſtl Gemeinſchaft in der Landeskirche Margaretenſtr
11 Sonntag bis Donnerstag 8 öfftl Vorträge von Jnj
FleiſcherOſchersleben über Die große Lüge Ewiges imtag Das Leben leben Den Armen die Fülle Haben
Hoffen Außerdem Montag bis Donnerstag 4 B über Des
Leben in uns ſelbſt oder in Chriſtus nach dem Römerbrief

Giebichenſtein Bartholomäus 8 Hellwig 10 Wind A der
118 K derſ Freitag 8 B Peſtalozziſtr 4 Hellwig

Giebichenſtein Petrus 10 Hellwig 1126 K derſ
Trotha 10 Jenrich 11 2 derſ
Diemitz 9 Petzold 1014 K derſ
Büſchdorf 9 Gottesdienſt Krüger

dein

915 Beichte 1

J an

g 5

Uebergangsbeſtimmung
Jn Geltung bleiben alle Ausnahmen von vorſtehenden Beſtim

mungen welche auf einer vom BaſtfaſerHauptausſchuß oder der
Reichswirtſchaftsſtelle für Flachs erteilten Bewilligung beruhen
nebſt den daran geknüpften Bedingungen

S 9
Strafen

Zuwiderhandlungen gegen die vorſtehenden Beſtimmungen
werden gemäß S 3 der Verordnung über wirtſchaftliche Maßnah
men auf dem Terxtilgebiet vom 1 Februar 1919 Reichs Geſetzbl
S 176 beſtraft

Berlin den 18 Juni 1920
Reichswirtſchaftsſtelle für Flachs
Der Vorſitzende gez Müller

Anmerkung Bezüglich der Leinſaat wird auf die Ver
ordnung über Oelfrüchte und daraus gewonnene Erzeugniſſe vom
16 Auguſt 1919 Reichs Geſetzbl S 1439 hingewieſen

Anmerkung Lumpen und Stoffabfälle ſind beſchlag
nahmefrei

Anmerkung Die Beſtimmung lautet Mit Gefängnis
bis zu einem Jahre und mit Geldſtrafe bis zu 15 000 fünfzehn
tauſend Mark oder mit einer dieſer Strafen wird beſtraft wer
den auf Grund dieſer Verordnung erlaſſenen Anforderungen zu
widerhandelt Die Strafverfolgung tritt nur auf Antrag der
jenigen Stelle ein die die Anordnung erlaſſen hat

Vorſtehende Bekanntmachung geben wir hiermit zur Kenntnis

Halle den 14 Sept 1920 Der Magiſtrat

Bekanntmachung
Nr Baſt 50

über Aufhebung der Bekanntmachungen Baſt 10 und Baſt 30
und über das Meldeweſen für Baſtfaſerrohſtoffe und halberzeugniſſe

Vom 11 Juni 1920
Mit Zuſtimmung der Reichsſtelle für Textilwirtſchaft wird auf

Grund der Verordnung über wirtſchaftliche Maßnahmen für die
Uebergangswirtſchaft auf dem Textilgebiet vom 1 Februar 1919
R G Bl S 174 der Bekanntmachung über die Befugniſſe der

Reichsſtelle für Tertilwirtſchaft und der Reichswirtſchaftsſtellen auf
dem Textilgebiete vom 1 Februar 1919 R G Bl S 175 ſowie
der Bekanntmachung Nr T 60 über Errichtung eines Baſtfaſer
Hauptausſchuſſes vom 19 März 1919 Reichsanzeiger Nr 74 vom
31 März 1919 folgendes angeordnet

Abſchnitt 1
Die Bekanntmachung Nr Baſt 10 über Beſchlagnahme Ver

wendung und Veräußerung von Flachs und Hanſſtroh Baſtfaſern
und von Erzeugniſſen aus Baſtfaſern vom 1 März 1919 Reichs
anzeiger Nr 51 und die Bekanntmachung Nr Baſt 30 betr Höchſt
preiſe für Baſtfaſerabfälle vom 24 November 1919 Reichsanzeiger

Nr 274 werden hiermit aufgehoben An ihre Stelle treten die
beſonderen Anordnungen der Reichswirtſchaftsſtelle für Flachs
Hanf Jute und Hartfaſer

Abſchnitt 2
Meldevorſchriften über Baſtfaſerrohſtoffe und halberzeugniſſe

F 1
Meldepflicht

Baſtfaſerrohſtoffe und halberzeugniſſe der nachſtehend bezeich
neten Art ſind monatlich an den Baſtfaſer Hauptausſchuß Berlin
SW 19 Krauſenſtraße 25/28 zu melden

ß 2
Meldepflichtige Segenſtände

Meldepflichtig ſind
Sämmtliche unverarbeiteten und in Verarbeitung befindlichen
Vorräte von BaſtfaferRohſtoffen nämlich Flachs eurpv
päiſcher und außereuropäiſcher Hanf Manilahanf Siſalhanf
die indiſchen Hanfarten Neuſeelandflachs und andere Seiler
faſern Jute Ramie und zwar alle Langfaſern Wergarten
und Abfälle geknickt gebrochen geſchwungen oder gehechelt

b Sämtliche ganz oder teilweiſe aus ſolchen Rohſtoffen herge
ſtellten Holberzeugniſſe Garne Webzwirne und Seilfäden

Der Meldepflicht unterliegen ſowohl die im Jnland erzeugten
wie die e dem Ausland eingeführten Baſtfaſerrohſtoffe und halb
erzeugniſſe

orräte die insgeſamt weniger als 100 Kilogramm betragen
ſind nicht meldepflichtig

Meldepflichtige Perſonen uſw
Zur Meldung verpflichtet ſind alle Perſonen Firmen und

Körperſchaften die Baſtfaſerrohſtoffe und halberzeugniſſe der vor
bezeichneten Art im Eigentum oder Gewahrſam haben p

a

Vorräte die ſich am Stichtag 8 4 nicht im Gewahrſam des
Eigentümers beſinden ſind ſowohl von dem Eigentümer als auch

r Zeit im amvon demjenigen zu melden der ſie zu
hat Lagerhalter und dergl

Fiſſalo Poststr 2 Fernspr 1382 1383 1692
Oepositenkasse Reilstrasse 133 Fernspr 6189
Depositenkasse Wörmlitzerstr Fernspr 6676

z

mässigen 6Geschöfte

Neben demjenigen der die Ware im Gewahrſam hat iſt aus
derjenige zur Meldung verpflichtet der ſie einem Lagerhalter od
Spediteur zur Verfügung eines anderen übergeben hat

Die nach dem Stichtag eintreffenden vor dem Stichtag abe
ſchon abgeſandten Vorräte ſind nur vom Empfänger zu melden

S 4
Stichtag und Meldefriſt

Maßgebend für die Meldepflicht ſind die bek Beginn des erſte
Tages eines jeden Monats Stichtag tatſächlich vorhandenen Ve
ſtände Die Beſtände ſind allmonatlich ſpäteſtens bis zum 10 Tan
des betreffenden Monats zu melden

Die Meldungen ſind auf den vom BaſtfaſerHauptausſchri
ausgegebenen und bei dieſen anzufordernden Meldeſcheinen zu er
ſtatten

S 5
Lagerbuch

Ueber ſämtliche nach vorſtehenden Beſtimmungen meldepflis
tigen Gegenſtände iſt ein Lagerbuch zu führen aus welchem die 4
Vorräte ſowie alle Aenderungen an ihnen und ihre Verwendun
erſichtlich ſein müſſen s 6

Strafbeſtimmungen
Verſtöße gegen die Meldepflicht können nach S 3 der Verord

nung über wirtſchaftliche Maßnahmen auf dem Textilgebiet vom
1 Februar 1919 beſtraft werden

Berlin den 11 Juni 1920
Baſtfaſer Hauptausſchuß Vereinigte Reichswirtſchaftsſtelle für

Flachs Hanf Jute und Hartfaſer
Der Vorſitzende gez Müller

Anmerkung Durch dieſe Vorſchriften werden vie Beſtim
mungen der Bekanntmachung T 20 über Beſtandserhebung von
Spinnſtoffen und daraus hergeſtellten Garnen und Seilfäden vom
1 März 1919 ſoweit ſie das Baſtfaſergeßiet betreffen erſetzt

Vorſtehende Bekanntmachung bringen wir hiermit zur Ken
nis

Halle den 14 Sept 1920
PolizeiVerordnung

Der Magiſtrat

betreffend die Reinigung und Spülung der Trinkgefühe in den
Gaſt und Schankwirtſchaften

Auf Grund der S 5 6 15 des Geſetzes über die Polizeiver
waltung vom 11 März 1850 und der 88 143 144 des Heſetzes
über die Allgemeine Landesverwaltung vom 30 Juli 1883 wird
hiermit mit Zuſtimmung des Magiſtrats für den Umfang des
Stadtkreiſes Halle a S was folgt verordnet

S 1 Gaſt und Schankwirte ſind dafür verantwortlich daß
die Trinkgefäße in denen ihren Gäſten Getränke vorgeſetzt werden
ſich in einem durchaus ſauberen Zuſtande befinden

S 2 Die Trinkgefäße müſſen zu dieſem Zwecke täglich min
deſſens einmal erforderlichenfalls wiederholt durch Abſcheuerr
Bürſten und Nachſpülen gründlich gereinigt werden Sobald ſie
fich im Gebrauch befinden ſind ſie vor jeder neuen Füllung oerdent
lich zu ſpülen

s 3 Die Spülung muß entweder durch einen von der Poltizei
verwaltung als zweckentſprechend anerkannten ſtets ſauber zu
haltenden Apparat erfolgen welcher die Trinkgefäße an allen
Teilen von innen und außen mit fließendem reinem Waſſer ba
netzt oder aber ſie muß in einem der Vorſchrift des S 4 ent
ſprechenden Spülgefäß bewirkt werden

s 4 Das Spülgefäß muß in ſeinen inneren Wandungen
wenigſtens eine Länge von 50 Zentimetern eine Breite von
30 Zentimetern und eine Tiefe von 30 Zentimetern beſitzen und
mit einer Waſſer Einlauf Ueberlauf und Ablaßvorrichtung ver
ſehen ſein Während der Spülung muß der Zufluß des reinen
Waſſers und der Abfluß des benutzten Waſſers derartig geregelt
ſein daß das Waſſer im Spülgefäß ſtets vollkommen klar iſt Das
Spülgefäß iſt täglich wenigſtens einmal durch Ausſpülen und Aus
ſcheuern gründlich zu reinigen Jſt in einer Schankſtätte eine Zu
leitung von fließendem Waſſer nicht möglich ſo kann die Polizei
verwaltung ausnahmsweifſe nachlaſſen daß die Spülung der Trink
gefäße nicht mittels ſtändig fließenden Waſſers zu geſchehen
braucht Auch in ſolchen Fällen muß das zur Spülung benutzte
Waſſer jedoch klar gehalten und ſobald es anfängt ſich zu trüben
durch friſches reines Waſſer erſetzt werden

Zuwiderhandlungen gegen vieſe Polizeiverordnung
werden mit Geldſtrafe bis zu 30 Mark im Falle des Unvermögens
mit entſprechender Haft geahndet

S 6 Dieſe Verordnung tritt am 1 Januar 1901 in Kraft
Halle den 20 Auguſt 1900 Die Polizeiverwaltung

Ausſchreibung
der Trothaer Strake zwiſchen Morl und

772 itzer Straße ſoll im Wege der Wettbewerbung vergeben
werden Anae bote vie

enstag den 21 September 1920 vorm 10 Uhrim Magiſtratsbüro I Zimmer Nr 23 des Wagegebäudes ein
zureichen woſelbſt die Bedingungen nebſt Zeichnungen ausliegen
und auch die Verdingungsanſchläge entnommen werden können

Halle den 17 September 1920 Städt Tiefbauamt
Lammers

Ausführung aller danr
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